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Zürich
Montag, 22. Mai 2023

Ev Manz

Chicorée, Schwarzwurzel und
Passionsfrucht – was für eine
überraschende Kombination an
Zutaten und Geschmacksrich-
tungen! Und wie mutig, diesen
veganen Mix als eine von drei
vegetarischen Hauptspeisen
auf die Karte zu setzen! Die will
probiert sein. Diese Gedanken
schiessen mir durch den Kopf,
als ich mich vor dem Besuch
der Giesserei Oerlikon durch
denWebauftritt und die mit
fleischlastigen Klassikern wie
Burger und Rindsfilet gespickte
Menükarte klicke.

In der Regel lasse ich mich
aus dem Moment heraus zum
Besuch eines Lokals inspirie-
ren, aber im Fall der Giesserei
ist Spontanität fehl am Platz.
Der Besuch braucht eine
sorgfältige Planung: An den
Wochenenden ist auch das
Restaurant für Veranstaltungen
reserviert, und abends unter
derWoche ist es oft ausge-
bucht. Für das Treffen mit der
Arbeitskollegin passt ein Busi-
ness-Lunch ohnehin besser.
Doch auch dafür sind die
Räume der ehemaligen Arma-
turengiesserei Nyffenegger
begehrt, sprich, eine Reser-
vation ist nötig.

Am Montagmittag treten wir in
einen gut besetzten Gastraum
ein, wo uns herzlich die Jacke
abgenommen wird. Hemden
und Blusen dominieren an
den weiss gedeckten Tischen,
im Hintergrund läuft dezente
Musik. Das Bild erzeugt einen
spannenden Kontrast zu
den unbehandelten, vom Russ
geschwärzten Fabrikwänden
mit den offen geführten
Leitungen.

Die Atmosphäre hat nichts
mehr gemein mit dem ver-
ruchten Eindruck vom Besuch
Ende der Neunzigerjahre.
Damals gehörte Künstler Lukas
Hofkunst zu den Vorreitern, die
in Zürich ungewohnte Räume
mit einem Gastroangebot und
wilden Partys bespielten. Mit

Ursin Mirer, der seit 1999 der
Kopf der Giesserei ist, hat die
Gediegenheit Einzug gehalten.

In leiser Vorahnung, dass mich
die vegane Hauptspeise nicht
satt machen wird, starte ich
davor klassisch mit einem
kleinen Tatar (28 Fr.). Das
besticht in Konsistenz und
Geschmack, doch die Nuss-
butter und das gereichte Brioche
sind mir eine Spur zu verspielt.
Meine Kollegin entscheidet sich
für einen Salat ausWasserme-
lone, Feta, Baumnuss und Pesto
(10 Fr.), weil sie einen ähnlichen
jeweils selber zubereitet. Nach
dem ersten Bissen weiss sie,
wie die eigene Kreation noch
besserwird: dieWassermelone
kurz auf den Grill legen. Das
verstärkt das Aroma, besonders
in Kombination mit dem Feta
in Creme-Konsistenz.

Mit den Grillstreifen zum
Verwechseln ähnlich sieht das
Lady-Entrecôte vom Rind
(160g/40 Fr.) aus. Doch es mag
die Kollegin etwas weniger zu
überzeugen als die Vorspeise,
insbesondere die Pommes sind
ihr eine Spur zu pampig.

Und das vegane Trio? Es ver-
blüfft selbst auf dem Teller. Der
leicht gekochte weisse und rote
Chicorée ist von Schwarzwur-
zelpüree-Häufchen flankiert
und mit Passionsfruchtschaum
und caramelisierten Kernen-
plättchen garniert. Geschmack-
lich ist jeder Bissen ein Er-
lebnis: Einmal überwiegt das
leicht Bittere der Blätter, dann
das Nussige desWurzel-
gemüses. Und immer schwingt
die süsssaure Note der
Passionsfrucht mit.

Ursin Mirer sagt von sich, er
habe in den letzten 25 Jahren
oft mutig und gegen die Ver-
nunft gehandelt. Diese Speise
steht sinnbildlich dafür.

In der wöchentlichen Gastro-
kolumne «Bon App» lesen Sie,
was wir bei unserem anonymen
Besuch in Zürcher Restaurants
erlebt und gegessen haben.

VerrussteWände undmutige Kombinationen
Bon App In den Räumen der ehemaligen Oerliker Armaturengiesserei hat längst Gediegenheit Einzug gehalten.
Das Ambiente ist derweil so kontrastreich wie eine Speise auf der Menükarte.

Der leicht gekochte
Chicorée, flankiert
vomPüree der
Schwarzwurzel
und dem Schaum
der Passionsfrucht,
verblüfft auch auf
demTeller.Die Wände sind von Russ geschwärzt, die Kompositionen vermögen zu überraschen. Fotos: Boris Müller

Giesserei in Oerlikon

—Preis-Leistungs-Verhältnis
Hier bezahlt man die alten Räume
und den Service mit: Die Preise
für ein Mittagsmenü sind auch auf
der tagesaktuellen Karte mit 32
bis 50 Franken am oberen Limit,
zumal der vegane Gang nicht ganz
satt macht. Doch auch kulinarisch
ist es das Erlebnis allemal wert.

—Ambiance
Die Räume erzählen Geschichten
und versetzen einen Jahre zurück.
Ob nun der Weg zum gediegenen
Restaurant der richtige war, sei
dahingestellt. Der Aussenbereich
erinnert mit dem roten Rasen-
teppich und den Loungesesseln
aus Kunststoff an etwas beliebige
Eventgastronomie.

—Service
Die Bedienung verkörpert genau
das richtige Mass an umsorgender
Aufmerksamkeit und respektvoller
Distanz. Und sie ist flexibel:
Den Sirup mixt sie mit Zutaten
von der Bar, für den wackelnden
Tisch hat sie flott einen kleinen
Keil zur Hand.

—Adresse und Öffnungszeiten
Giesserei Oerlikon,
Birchstrasse 108, 8050 Oerlikon,
Telefon 043 205 10 10,
Montag bis Freitag: 11.30 bis 14 Uhr
und 17.30 bis 23.00 Uhr;
www.diegiesserei.ch

ImMai 2020wird ein 28-jähriger
Kolumbianer am Letzigraben,
800 Meter von seinem Wohnort
entfernt, von der Polizei kontrol-
liert. Warum die Kontrolle statt-
findet, ist nicht klar. Erst als die
Beamten sein Handy durchsu-
chen und auf entsprechende Fo-
tos und Chats stossen, entsteht
ein konkreterVerdacht: DerMann
hält sich möglicherweise illegal
in der Schweiz auf und geht hier
der Prostitution nach.

Erwird auf den Polizeiposten
mitgenommen,wo in Anwesen-
heit einer Spanisch-Dolmetsche-
rin, aber ohne rechtlichen Bei-
stand für den Kolumbianer ein
Protokoll erstellt wird. Ins Zent-
rum des folgenden Streits gerät
Frage 7.Aus der geht hervor, dass
der 28-Jährige mit der Durch-
suchung seines Mobiltelefons
einverstanden gewesen sei.

Stimmt nicht, reklamiert der
Kolumbianer, der das Protokoll
unterschrieben hat, einenMonat
später. Bei derKontrolle habe der
Polizist ihmnur gesagt: «Gibmir
dein Telefon.» Der korrekte Ab-
laufwäre ein anderer: Die Polizei
darf ein Handy vor Ort nur mit
dem Einverständnis des Betrof-
fenen oder aufgrund eines Auf-
trags der Staatsanwaltschaft
durchsuchen. Der Betroffene hat
zudem das Recht, die Siegelung
des Telefons zu verlangen. Dann
muss einGericht überdie Durch-
suchung entscheiden.

Damit standen zwei Straftaten
im Raum: Die eigenmächtige
DurchsuchungdesMobiltelefons
durch die Polizei bedeutet recht-
lich gesehen eine missbräuch-
liche Ausübung der Amtsgewalt.
Wird zudemzuUnrecht protokol-
liert, dass der Betroffene einver-

standenwar, liegt zusätzlich eine
Urkundenfälschung vor.

Die Beamten hielten dagegen.
DerKolumbianer habe seine Ein-
willigung gegeben. Grundsätz-
lich würden einer Person vor
einerDurchsuchung ihre Rechte
eröffnet.

Alle Beteiligten angeklagt –
alle freigesprochen
Auch Frage 7 sei korrekt proto-
kolliert worden. Der Mann habe
nicht den Eindruck gemacht, als
habe er nicht verstanden,worum
es bei derKontrolle gegangen sei.
Man ahnt,was nun kommt: Auf-
grund dieserAussagenwurde ge-
gen den 28-Jährigen eine Straf-
untersuchung wegen falscher
Anschuldigung eingeleitet.

Weil die Staatsanwaltschaft
gleich alle Beteiligten anklagte,
standen im Februar letzten

Jahres plötzlich zwei Polizei-
beamte, eine Spanisch-Dolmet-
scherin und der Kolumbianer
vor Bezirksgericht. Alle wurden
freigesprochen. Auf einen kur-
zen Nenner gebracht: Alles ist
möglich. Vielleicht hat der
28-Jährige seine Einwilligung
gegeben, vielleicht auch nicht.
Vielleicht ist die Protokollierung
korrekt, vielleicht auch nicht.
Denkbar sei auch ein Missver-
ständnis aufgrund bestehender
Sprachbarrieren.

Bloss:Wenn alles möglich ist,
ist eines nicht möglich, nämlich
ein Schuldspruch. Damit hätte
es sein Bewenden haben kön-
nen – wenn nicht der Staats-
anwalt aktiv geworden wäre.
Dass der Kolumbianer straflos
ausgehen sollte, akzeptierte er
nicht und erhob Berufung ans
Obergericht. Aber auch der frei-

gesprochene Kolumbianer erhob
Berufung. Er war nicht einver-
standen, dass einer der Kan-
tonspolizisten freigesprochen
wurde. Denn man könnte den
Freispruch für die Beamten so
verstehen, dass sie alles richtig
gemacht und wahrheitsgemäss
ausgesagt hätten.

Erneut entlastet – und
amEnde doch der Verlierer
Im Umkehrschluss würde dies
bedeuten, dass der 28-Jährige
nicht die Wahrheit gesagt
hat.Will er also sicher sein, dass
er auchvordemObergericht frei-
gesprochen wird, muss er sich
dafür starkmachen, dass min-
destens einer der Kantonspoli-
zisten verurteilt wird.

Das Manöver erwies sich am
Ende als unnötig. Denn auch das
Obergericht spricht den Beamten

und den Kolumbianer von den
Vorwürfen frei.Was sich im Mai
2020 genau abgespielt habe,
lasse sich tatsächlich letztlich
nicht klären. Fest stehe, dass es
sprachliche Barrieren gegeben
habe, was Missverständnisse
möglich gemacht habe.

Damit kommt Artikel 428 der
Strafprozessordnung zum Tra-
gen: Wer vor Obergericht seinen
Prozess verliert,muss –mit Aus-
nahme der Staatsanwaltschaft –
dafür die Kosten tragen. Der
28-Jährige hat, obwohl erneut
freigesprochen, mit dem Antrag,
der Polizist sei zu verurteilen,
seinen Teil des Prozesses ver-
loren. Deshalb muss er zahlen.
3000 Franken in die Gerichts-
kasse und 6500 Franken an den
Anwalt des Polizisten.

Thomas Hasler

Freigesprochener bleibt auf 10’000 Franken Prozesskosten sitzen
Aus dem Obergericht Eine simple Personenkontrolle in Zürich entwickelte sich zu einem skurrilen Fall mit ungewöhnlichem Verlauf.


